
S A T Z U N G 

 

des Reit- und Fahrverein für Großwelzheim und Umgebung e.V. 

 

§ 1 

Name, Rechtsform und Sitz des Vereins 

 

Der Pferdesportverein Reit- und Fahrverein Großwelzheim und Umgebung e.V. 
mit dem Sitz in Karlstein, Ortsteil Großwelzheim, ist in das Vereinsregister beim 
Amtsgericht in Aschaffenburg eingetragen.  

Der Verein ist Mitglied des Regionalverbands Franken, des BLSV und der Deutschen 
Reiterlichen Vereinigung e.V. (FN).  

 

§ 2 

Zweck und Aufgaben des Vereins, Gemeinnützigkeit 

 

1. Der Pferdesportverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung. Zweck des Vereins ist: 
 
1.1. Die Gesundheitsförderung und Lebensfreude aller Personen, insbesondere 

der Jugend im Rahmen der Jugendpflege durch Reiten, Fahren und Voltigie-
ren; 
 

1.2. die Ausbildung von Reiter, Fahrer und Pferd in allen Disziplinen; 
 

1.3. ein breit gefächertes Angebot in den Bereichen des Breiten- und Leistungs-
sports aller Disziplinen; 
 

1.4. die Förderung des Tierschutzes bei der Haltung und im Umgang mit Pferden; 
 

1.5. die Interessenvertretung des Vereins im Rahmen seiner gemeinnützigen 
Tätigkeit gegenüber den Behörden und Organisationen auf der Ebene der 
Gemeinde und im Regionalverband Franken; 
 



1.6. die Förderung des Reitens in der freien Landschaft zur Erholung im Rahmen 
des Breitensports und die Unterstützung aller Bemühungen zur Pflege der 
Landschaft und zur Verhütung von Schäden; 
 

1.7. die Förderung des Therapeutischen Reitens; 
 

1.8. die Mitwirkung bei der Koordination aller Maßnahmen zur Verbesserung der 
Infrastruktur für Pferdesport und Pferdehaltung im Gemeindegebiet. 
 

2. Der Satzungszweck wird verwirklicht durch Förderung sportlicher Übungen und 
Leistungen, sowie Tätigwerden zu in Ziffer 1 genannten Zwecken. 

 

3. Durch die Erfüllung seiner Aufgaben verfolgt der Verein selbstlos, ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der §§ 51 bis 68 der Abgaben-
ordnung; er enthält sich jeder parteipolitischen und konfessionellen Tätigkeit. 
 

4. Der Verein verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

5. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet wer-
den. Die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mit-
glieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.  
 

6. Der Verein darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen.  
 

7. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen 
Zwecks darf das Vermögen des Vereins nur für steuerbegünstigte Zwecke ver-
wendet werden.  

 

 

§ 3 

Erwerb der Mitgliedschaft 

 

1. Mitglieder können natürliche Personen werden. Die Mitgliedschaft wird durch Bei-
trittserklärung und deren Annahme erworben. Die schriftliche Beitrittserklärung ist 
an den Vorstand des Vereins zu richten; bei Kindern und Jugendlichen bedarf sie 
der schriftlichen Zustimmung der gesetzlichen Vertreter. Personen, die bereits ei-
nem Reit- und Fahrverein angehören, müssen eine Erklärung über die Stamm-
Mitgliedschaft im Sinne der LPO hinzufügen. Änderungen in der Stamm-Mitglied-
schaft sind dem Verein unverzüglich mitzuteilen!  



Der Vorstand entscheidet über die Aufnahme. Bei Ablehnung kann die Entschei-
dung der Mitgliederversammlung gefordert werden. 
 

2. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeführt, so-
weit die Satzung nicht etwas anderes bestimmt.  
 

3. Die Mitgliederversammlung kann verdienten Mitgliedern und anderen Persönlich-
keiten, die den Reit- und Fahrsport und die Vereinsarbeit wesentlich gefördert 
haben, die Ehrenmitgliedschaft verleihen. 
 

4. Mit dem Erwerb der Mitgliedschaft unterwerfen sich die Mitglieder den Satzungen 
und Ordnungen des BLSV, des Regionalverbandes, des Landesverbandes und 
der FN. 

 

 

§ 4 

Verpflichtung gegenüber dem Pferd 

 

1. Die Mitglieder sind hinsichtlich der ihnen anvertrauten Pferde verpflichtet, stets 
die Grundsätze des Tierschutzes zu beachten, insbesondere 
 
1.1. die Pferde ihren Bedürfnissen entsprechend angemessen zu ernähren, zu 

pflegen und verhaltens- und tierschutzgerecht unterzubringen, 
 

1.2. den Pferden ausreichend Bewegung zu ermöglichen, 
 

1.3. die Grundsätze verhaltens- und tierschutzgerechter Pferdeausbildung zu 
wahren, das heißt ein Pferd nicht unreiterlich zu behandeln, z. B. zu quälen, 
zu misshandeln oder unzulänglich zu transportieren.  
 

2. Auf Turnieren unterwerfen sich die Mitglieder der Leistungs-Prüfungs-Ordnung 
(LPO) der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) einschließlich ihrer Rechts-
ordnung. Verstöße gegen die dort aufgeführten Verhaltensregeln (§ 920 LPO) 
können gemäß § 921 LPO mit Verwarnung, Geldbußen und/oder Sperren geahn-
det werden. Außerdem können dem Mitglied die Kosten des Verfahrens auferlegt 
und die Entscheidung veröffentlicht werden. 
 

3. Verstöße gegen das Wohl des Pferdes können durch LPO-Ordnungsmaßnahmen 
auch geahndet werden, wenn sie sich außerhalb des Turnierbetriebes ereignen. 

 



§ 5 

Geschäftsjahr und Beiträge 

 

1. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

2. Jedes Mitglied hat eine Aufnahmegebühr, einen Jahres-/Monatsbeitrag und ggf. 
sonstige Leistungen (z. B. Anlagennutzungsgebühren) zu leisten. Die Gebühren 
sind der Gebührenordnung des Vereins zu entnehmen und allgemein zugänglich 
zu machen. Die Fälligkeit tritt ohne Mahnung ein.  
 

3. Die Geldbeträge werden von der Mitgliederversammlung festgesetzt; sie dürfen 
nicht so hoch sein, dass die Allgemeinheit von der Mitgliedschaft ausgeschlossen 
wäre.  
 

4. Beiträge sind im Voraus zu zahlen. Soweit die Mitgliederversammlung keine Ent-
scheidung getroffen hat, wird die Zahlungsweise von Aufnahmegeldern und Um-
lagen durch den Vorstand bestimmt.  
 

5. Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Verein Änderungen der Bankverbindung und 
der Anschrift mitzuteilen. 

 

 

§ 6 

Beendigung der Mitgliedschaft 

 

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
 

2. Die Mitgliedschaft endet mit dem Ablauf des Geschäftsjahres, wenn das Mitglied 
sie bis zum 15. November des Jahres schriftlich kündigt (Austritt). 
 

3. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es  
• gegen die Satzung oder gegen satzungsgemäße Beschlüsse verstößt, das 

Vereinsinteresse schädigt oder ernsthaft gefährdet oder sich eines unsport-
lichen oder unkameradschaftlichen Verhaltens schuldig macht; 

• gegen § 4 (Verpflichtung gegenüber dem Pferd) verstößt, 
• seiner Beitragspflicht trotz Mahnung länger als 6 Monate nicht nachkommt. 

 



Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das ausgeschlossene Mitglied 
kann den Ausschluss binnen vier Wochen durch schriftlich begründete Be-
schwerde anfechten, über die die Mitgliederversammlung entscheidet. Bis zur 
endgültigen Entscheidung ruht die Mitgliedschaft. 

4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis. Noch ausstehende Verpflichtungen aus dem 
Mitgliedschaftsverhältnis, insbesondere ausstehende Geldbeträge bleiben 
hiervon jedoch unberührt. 
 

5. Mit der Beendigung der Mitgliedschaft enden automatisch alle von dem Betroffe-
nen ausgeführten Ämter. 

 

 

§ 7 

Organe 

 

Die Organe des Vereins sind 

• die Mitgliederversammlung  
• der Vorstand und 
• der Vereinsausschuss 

 

 

§ 8 

Mitgliederversammlung 

 

1. Im ersten Halbjahr eines jeden Jahres findet eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung statt. Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederver-
sammlung einberufen; er muss dies tun, wenn es von mindestens einem Drittel 
der Mitglieder unter Angabe von Gründen beantragt wird. 
 

2. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden oder seinem Vertreter durch 
schriftliche Einladung an die Mitglieder unter Angabe der Tagesordnung einberu-
fen. Zwischen dem Tag der Einberufung und dem der Versammlungstag müssen 
zwei Wochen liegen. 
 



3. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden be-
schlussfähig. 
 

4. Anträge zur Tagesordnung sind spätestens eine Woche vor dem Versammlungs-
tag schriftlich beim Vorstand einzureichen. Später gestellte Anträge werden nur 
behandelt, wenn die Mitgliederversammlung dies mit einer Mehrheit von ¾ der 
anwesenden Mitglieder beschließt.  
 

5. Abstimmungen erfolgen durch Handzeichen. Soweit die Satzung nichts anderes 
bestimmt, entscheidet die einfache Mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.  
 

6. Wahlen erfolgen durch Handzeichen, auf Antrag von ein Drittel der anwesenden 
Mitglieder durch Stimmzettel. Gewählt ist, wer die Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen auf sich vereinigt. Erhält keiner der Kandidaten die Mehrheit, findet 
zwischen den beiden Kandidaten mit den höchsten Stimmzahlen eine Stichwahl 
statt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Vorsitzenden zu ziehende Los. 
Stimmberechtigt ist jedes persönlich anwesende Vereinsmitglied mit einer 
Stimme. Stimmübertragung ist nicht zulässig. 
 

7. Jugendliche und Kinder haben kein Stimmrecht. 
 

8. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen, die die Be-
schlüsse im Wortlaut und die Ergebnisse von Wahlen verzeichnen muss. Sie ist 
vom Vorsitzenden und dem Schriftführer zu unterschreiben. 

 

 

§ 9 

Aufgaben der Mitgliederversammlung 

 

Die Mitgliederversammlung entscheidet über 

• die Wahl des Vorstandes,  
• die Wahl des Vereinsausschusses, 
• die Wahl von zwei Kassen- und Rechnungsprüfern, 
• die Jahresrechnung, 
• die Entlastung des Vorstandes, 
• die Beiträge, Aufnahmegelder und Umlagen, 
• die Änderung der Satzung und die Auflösung des Vereins und  
• die Anträge nach § 8 Abs. 4 dieser Satzung. 



Beschlüsse über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des Vereins be-
dürfen einer Mehrheit von drei Viertel der anwesenden Mitglieder.  

 

 

§ 10 

Vorstand 

 

1. Der Verein wird von dem Vorstand geleitet. 
 

2. Dem Vorstand gehören an: 
• der Vorsitzende, 
• der stellvertretende Vorsitzende, 
• der Geschäftsführer, 
• der Kassenwart, 
• der Schriftführer, 

 
3. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den ersten Vorsitzen-

den allein oder durch den zweiten Vorsitzenden, den Kassenwart und 
Schriftführer jeweils zu zweit vertreten (Vorstand im Sinne des § 26 BGB). 
 

4. Der Vorstand wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen 
Neuwahl des Vorstandes im Amt. Vorstandsmitglieder können ihr Amt jeder-
zeit niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied des 
Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vorstand und vom 
Vereinsausschuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied 
hinzu zu wählen.  
 

5. Wiederwahl ist möglich. 
 

6. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens 50% der Mitglieder anwe-
send sind. 
 

  



 

§ 11 

Aufgaben des Vorstandes 

 

Der Vorstand entscheidet über  

• die Vorbereitung der Mitgliederversammlung und die Ausführung ihrer Be-
schlüsse, 

• die Erfüllung aller dem Verein gestellten Aufgaben, soweit die Entscheidung 
nicht der Mitgliederversammlung nach dieser Satzung vorbehalten ist, und 

• die Führung der laufenden Geschäfte. 

 

 

§ 12 

Ausschuss 

 

1. Dem Ausschuss gehören an: 
• Jugendwart 
• Sportwart und Aufsicht Vereinspferde 
• Wirtschaftsbetrieb 
• Hallen- und Anlagenwart 
• Pressewart 

 
2. Für Sonderaufgaben notwendige Arbeitsausschüsse werden nach Bedarf durch 

den Vorstand oder die Mitgliederversammlung gewählt. 
 

3. Der Ausschuss wird durch den Beschluss der Mitgliederversammlung auf die 
Dauer von drei Jahren gewählt. Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neu-
wahl des Ausschusses im Amt. Ausschussmitglieder können ihr Amt jederzeit 
niederlegen, sofern dies nicht zur Unzeit erfolgt. Scheidet ein Mitglied des Aus-
schusses vor Ablauf der Amtsperiode aus, so ist vom Vorstand und Ausschuss für 
den Rest der Amtszeit ein neues Ausschussmitglied hinzu zu wählen. 
 

4. Wiederwahl ist möglich. 

 

 



§ 13 

Aufgaben des Ausschusses 

 

1. Der Ausschuss unterstützt den Vorstand bei allen anfallenden Aufgaben. 
 

2. Der Ausschuss berät den Vorstand. 

 

 

§ 14 

Kassenprüfung 

 

1. Die von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählten zwei 
Prüfer überprüfen die Kassengeschäfte des gesamten Vereins einschließlich der 
Kassen von Untergliederungen in rechnerischer und sachlicher Hinsicht. Den 
Kassenprüfern sind sämtliche relevanten Unterlagen und Informationen zur Ver-
fügung zu stellen. Über das Ergebnis ist jährlich in der Mitgliederversammlung zu 
berichten. 
 

2. Sonderprüfungen sind möglich. 

 

 

§ 15 

Haftung 

Der Verein haftet gegenüber den Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig 
verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, aus der Teil-
nahme bei Vereinsveranstaltungen oder durch die Benutzung von Anlagen oder Ein-
richtungen des Vereins erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen 
des Vereins abgedeckt sind. 

 



 

§ 16 

Datenschutz 

 

1. Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins und der Verpflichtun-
gen, die sich aus der Mitgliedschaft im Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) 
und aus der Mitgliedschaft in dessen zuständigen Sportfachverbänden ergeben, 
werden im Verein unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben des Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG) folgende personenbezogene Daten von Vereinsmitglie-
dern digital gespeichert: Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mailadresse, Ge-
burtsdatum und Bankverbindung. Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter 
der Maßgabe, dass die Mitglieder mit der Beitrittserklärung zustimmen. 
 

2. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist 
es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweili-
gen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, 
Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 
nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort.  
 

3. Als Mitglied des Bayerischen Landes-Sportverbandes ist der Verein verpflichtet, 
im Rahmen der Bestandsmeldung folgende Daten seiner Mitglieder an den BLSV 
zu melden: Name, Vorname, Geburtsdatum, Geschlecht, Sportartenzugehörig-
keit. Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken des BLSV. 
Soweit sich aus dem Betreiben bestimmter Sportarten im Verein eine Zuordnung 
zu bestimmten Sportfachverbänden ergibt, werden diesen für deren Verwaltungs- 
und Organisationszwecke bzw. zur Durchführung des Wettkampfbetriebes die 
erforderlichen Daten betroffener Vereinsmitglieder zur Verfügung gestellt.  
 

4. Zur Wahrnehmung satzungsgemäßer Mitgliederrechte kann bei Verlangen der 
Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen nicht zu anderen 
Zwecken verwendet werden, Mitgliedern bei Darlegung eines berechtigten Inte-
resses Einsicht in das Mitgliederverzeichnis gewähren.  
 

5. Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie 
die Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten 
Fristen aufbewahrt.  

 



 

§ 17 

Auflösung des Vereines 

 

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck und unter 
Einhaltung einer vierwöchigen Frist einberufenen Mitgliederversammlung be-
schlossen werden. In dieser Versammlung müssen 4/5 der stimmberechtigten 
Vereinsmitglieder anwesend sein. Zur Beschlussfassung ist eine ¾ Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen notwendig. Kommt eine Beschlussfassung nicht 
zustande, so ist innerhalb von vier Wochen eine weitere Mitgliederversammlung 
einzuberufen, die ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder be-
schlussfähig ist. Darauf ist bei der Einberufung hinzuweisen.  
 
In der Auflösungsversammlung bestellen die Mitglieder die Liquidatoren, die dann 
die laufenden Geschäfte abzuwickeln haben. 
 

2. Das nach Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns-
tigter Zwecke verbleibende Vermögen fällt mit der Maßgabe, es wiederum unmit-
telbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke im Sinne dieser Satzung zu 
verwenden an den Regionalverband Franken oder für den Fall dessen Ablehnung 
an die Gemeinde Karlstein. 


